
Aufhebung

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Meyenburg hat in ihrer Sitzung am 13.12.2023 mit Beschluss-Nr. 44/2023 den
Beschluss über die Einleitung des Aufhebungsverfahrens des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau
Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg mit Durchführung im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2
und 3 Satz 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 1-3 BauGB gefasst und öffentlich bekannt gemacht.

Meyenburg, den .................... Siegel ........................................
Amtsdirektor

2. Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
(§ 4 Abs. 2 BauGB)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Meyenburg hat am .................... den Entwurf zur Satzung über die Aufhebung des
Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg
bestehend aus Planzeichnung und Begründung in der Fassung Januar 2024 gem. § 13a BauGB ohne Umweltbericht mit
Beschluss-Nr. .................... beschlossen und zur öffentlichen Auslegung sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange bestimmt.
Die Durchführung zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer öffentlichen Auslegung des
Entwurfes (Januar 2024)  in der Zeit vom .................... bis  ...................... . Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zu Protokoll geltend gemacht werden können,
öffentlich bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in dem Zeitraum vom .................... bis
.......................  .
Die vorgebrachten Hinweise aus den eingegangenen Stellungnahmen wurden von der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Meyenburg am .................... mit Beschluss-Nr. .................... abgewogen.

Meyenburg, den .................... Siegel ........................................
Amtsdirektor

3. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Meyenburg hat die Satzung über die Aufhebung des Vorhaben- und
Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg bestehend aus
Planzeichnung und Begründung gem. § 13a BauGB ohne Umweltbericht in der Fassung .................... mit Beschluss-Nr. ....................
am .................... beschlossen.

Meyenburg, den .................... Siegel ........................................
Amtsdirektor

4. Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt der Aufhebungssatzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau
Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg bestehend aus Planzeichnung und Begründung gem. § 13a
BauGB ohne Umweltbericht in der Fassung .................... mit dem hierzu eingegangenen Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung  der Stadt Meyenburg vom .................... übereinstimmt und wird hiermit ausgefertigt.

Ausgefertigt Meyenburg, den .................... Siegel ........................................
Amtsdirektor

5. Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 BauGB)
Die Satzung mit Beschluss-Nr. .................... über die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau
Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg bestehend aus Planzeichnung und Begründung gem. § 13a
BauGB ohne Umweltbericht in der Fassung .................... sowie die Stelle, bei der die Aufhebungssatzung auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  ....................
öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängel der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214, § 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung über die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und
Shops" der Stadt Meyenburg bestehend aus Planzeichnung und Begründung gem. § 13a BauGB ohne Umweltbericht in der
Fassung .................... tritt mit Bekanntmachung in Kraft.

Meyenburg, den .................... Siegel ........................................
Amtsdirektor

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist

BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

PlanZV: Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

BbgBO: Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18])

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das in der Planzeichnung umgrenzte Gebiet des am 01.12.1993 bzw 12.04.1995 in Kraft
getretenen Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops".

§ 2 Gegenstand der Satzung
Der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" wird aufgehoben.

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt
Meyenburg bestehend aus Planzeichnung und Begründung ohne Umweltbericht (Beschluss vom 01.12.1993 bzw. 12.04.1995 der
Statdverordnetenversammlung der Stadt Meyenburg)
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AUFHEBUNGSVERMERK
Der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 1/93 "Neubau Geschäftshaus
mit ALDI-Markt und Shops" der Stadt Meyenburg wird aufgehoben. Der
Ursprungsplan mit seinen planerischen und zeichnerischen Festsetzungen
ist Bestandteil der Aufhebungssatzung.
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